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 Verordnung über die berufliche Fortbildung im Bereich  
der Informations- und Telekommunikationstechnik 

(IT-Fortbildungsverordnung) 
 

Vom 3. Mai 2002, geändert durch die Verordnung vom 29. Juli 2002, (BGBl. I S. 2904), 
 
Auf Grund des § 46 Abs. 2 und des § 21 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 
(BGBl. I S. 1112), die zuletzt durch Artikel 212 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 4 der Verordnung vom 
29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785) geändert worden sind, verordnet das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung nach Anhörung des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: 
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Teil 1 
Struktur der IT-Fortbildung 

§ 1 
Struktur der IT-Fortbildung 

(1) Die IT-Fortbildung gliedert sich in fol-
gende aufeinander aufbauende Ebenen: 
1. Berufliche Qualifizierung zu den zertifizier-

ten IT-Spezialisten (§ 2 Abs. 2), 
2. Aufstiegsfortbildung zu den operativen 

Professionals sowie 
3. Aufstiegsfortbildung zu den strategischen 

Professionals. 
(2) Operative Professionals sind befähigt, 

Geschäftsprozesse in den Bereichen Ent-
wicklung, Organisation, Beratung oder Ver-
trieb und Marketing zu gestalten sowie Auf-
gaben der Mitarbeiterführung wahrzuneh-
men. 

(3) Strategische Professionals sind befä-
higt, die IT-Geschäftsfelder eines Unterneh-
mens dauerhaft am Markt strategisch zu po-
sitionieren und entsprechend fortzuentwi-
ckeln sowie strategische Allianzen und Part-
nerschaften zu schließen. 

(4) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fer-
tigkeiten und Erfahrungen eines operativen 
Professionals, die durch die berufliche Fort-
bildung  
1. zum Geprüften IT-Entwickler/ zur Geprüf-

ten IT-Entwicklerin (Certified IT Systems 
Manager),  

2. zum Geprüften IT-Projektleiter/ zur Ge-
prüften IT-Projektleiterin (Certified IT Bu-
siness Manager), 

3. zum Geprüften IT-Berater/ zur Geprüften 
IT-Beraterin (Certified IT Business Consultant) und 

4. zum Geprüften IT-Ökonom/ zur Geprüften 
IT-Ökonomin (Certified IT Marketing Ma-

nager)  
erworben worden sind, kann die zuständige 
Stelle Prüfungen nach den Teilen 2 und 4 
dieser Verordnung durchführen. 

(5) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fer-
tigkeiten und Erfahrungen eines strategi-
schen Professionals, die durch die berufliche 
Fortbildung:  
1. zum Geprüften Informatiker/ zur Geprüf-

ten Informatikerin (Certified IT Technical 
Engineer) und 

2. zum Geprüften Wirtschaftsinformatiker/ 
zur Geprüften Wirtschaftsinformatikerin  
(Certified IT Business Engineer)  

erworben worden sind, kann die zuständige 
Stelle Prüfungen nach den Teilen 3 und 4 
dieser Verordnung durchführen. 
 

Teil 2 
Vorschriften für die Prüfung der 

operativen Professionals 
Abschnitt 1 

Gemeinsame Vorschriften für die  
Prüfung der operativen Professionals 

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen  

(Operative Professionals) 
(1) Zur Prüfung der operativen Professio-

nals ist zuzulassen, wer Folgendes nach-
weist: 
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-

fung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf, der dem Bereich der Informations- 
und Telekommunikationstechnik zugeord-
net werden kann und danach eine mindes-
tens zweijährige Berufspraxis oder 

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-
fung in einem sonstigen anerkannten Aus-
bildungsberuf und danach eine mindes-
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tens dreijährige Berufspraxis oder  
3. eine mindestens sechsjährige Berufspra-

xis. 
(2) Die Berufspraxis gemäß Absatz 1 

muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den in 
den §§ 8, 11, 14 oder 17 genannten Aufga-
ben haben und die Qualifikation eines zertifi-
zierten IT-Spezialisten gemäß der „Vereinba-
rung über die Spezialistenprofile im Rahmen 
des Verfahrens zur Ordnung der IT-
Weiterbildung vom 14. Februar 2002“ (BAnz. 
Nr. 105a vom 12. Juni 2002) oder eine nach 
Breite und Tiefe entsprechende Qualifikation 
beinhalten. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann zur 
Prüfung auch zugelassen werden, wer durch 
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere 
Weise glaubhaft macht, dass er Qualifikatio-
nen erworben hat, die die Zulassung zur Prü-
fung rechtfertigen. 

§ 3 
Gliederung der Prüfung  

(Operative Professionals) 
Die Prüfung für die operativen Professio-

nals gliedert sich jeweils in die Prüfungsteile: 
1. Betriebliche IT-Prozesse, 
2. Profilspezifische IT-Fachaufgaben, 
3. Mitarbeiterführung und Personalmanage-

ment. 
Die einzelnen Prüfungsteile können in belie-
biger Reihenfolge an verschiedenen Prü-
fungsterminen geprüft werden; dabei ist mit 
dem letzten Prüfungsteil spätestens zwei 
Jahre nach dem ersten Prüfungstag des ers-
ten Prüfungsteils zu beginnen. 

§ 4 
Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil 

„Betriebliche IT-Prozesse“ 
(1) Im Prüfungsteil „Betriebliche IT-

Prozesse“ erstellt der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin eine Dokumentation 
nach Maßgabe der §§ 9, 12, 15 oder 18 über 
ein praxisrelevantes Projekt oder über Auf-
gaben aus betrieblichen IT-Prozessen. Der 
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin 
reicht hierzu einen Vorschlag ein. Der Prü-
fungsausschuss führt mit dem Prüfungsteil-
nehmer/der Prüfungsteilnehmerin darüber ein 
Beratungsgespräch und trifft mit ihm/ihr eine 
Zielvereinbarung über durchzuführende Ar-
beiten, Art und Umfang der zu erstellenden 
Dokumentation sowie den Abgabetermin. 

Dabei darf zwischen dem Tag des Bera-
tungsgesprächs und dem Abgabetermin der 
Dokumentation längstens ein Zeitraum von 
einem Jahr liegen. 

(2) Entspricht die Dokumentation den An-
forderungen, sind die Inhalte vor dem Prü-
fungsausschuss zu präsentieren. Daran 
schließt sich ein Fachgespräch an. Die Prä-
sentation soll mindestens 20 Minuten und 
höchstens 30 Minuten, das Fachgespräch 
und die Präsentation zusammen mindestens 
60 Minuten und höchstens 90 Minuten dau-
ern.  

(3) Durch die Präsentation und das 
Fachgespräch soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist, die in der Doku-
mentation dargestellten IT-Prozesse zu ana-
lysieren, Lösungen zu konzipieren, Projekte 
zu planen, getroffene Entscheidungen trans-
parent zu machen und  übergreifende Zu-
sammenhänge darzustellen sowie seine/ihre 
Konzeptionen und Lösungsvorschläge zu 
vertreten.  

§ 5 
Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil 

„Profilspezifische IT-Fachaufgaben“ 
(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-

teilnehmerin soll im Prüfungsteil „Profilspezifi-
sche IT-Fachaufgaben“ drei Situationsaufgaben 
nach Maßgabe der §§ 10, 13, 16 oder 19 
schriftlich bearbeiten. Eine der Situationsaufga-
ben wird in englischer Sprache gestellt. Die 
Prüfungsdauer der einzelnen Situationsaufga-
ben beträgt jeweils mindestens 150 Minuten, 
insgesamt jedoch nicht mehr als 540 Minuten.  

(2) Hat der Prüfungsteilnehmer/die Prü-
fungsteilnehmerin in nicht mehr als einer Situa-
tionsaufgabe eine mangelhafte Prüfungsleis-
tung erbracht, ist ihm/ihr darin eine mündliche 
Ergänzungsprüfung anzubieten. Bei einer un-
genügenden schriftlichen Prüfungsleistung be-
steht diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungs-
prüfung soll in der Regel nicht länger als 20 
Minuten dauern. Die Bewertung der schriftli-
chen Prüfungsleistung und die der mündlichen 
Ergänzungsprüfung werden zu einer Note zu-
sammengefasst. Dabei wird die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewich-
tet. 

§ 6 

Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil  
„Mitarbeiterführung und Personalmana-

gement“ 
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(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-
teilnehmerin soll im Prüfungsteil „Mitarbeiterfüh-
rung und Personalmanagement“ zwei Situati-
onsaufgaben schriftlich bearbeiten und eine 
praktische Demonstration vorbereiten und 
durchführen.  

(2) Die Prüfungsdauer der Situationsaufga-
ben beträgt jeweils mindestens 90 Minuten, 
insgesamt jedoch nicht mehr als 240 Minuten. 
Die praktische Demonstration soll nicht länger 
als 30 Minuten dauern. Der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin erhält Gelegen-
heit, sich mindestens 20 Minuten, höchstens 30 
Minuten vorzubereiten.  

(3) Hat der Prüfungsteilnehmer/die Prü-
fungsteilnehmerin in nicht mehr als einer Situa-
tionsaufgabe gemäß Absatz 1 mangelhafte 
Prüfungsleistungen erbracht, ist ihm/ihr in die-
ser Situationsaufgabe eine mündliche Ergän-
zungsprüfung anzubieten. Bei einer ungenü-
genden schriftlichen Prüfungsleistung besteht 
diese Möglichkeit nicht. Die einzelne Ergän-
zungsprüfung soll in der Regel nicht länger als 
20 Minuten dauern. Die Bewertung der schriftli-
chen Prüfungsleistung und die der mündlichen 
Ergänzungsprüfung werden zu einer Note zu-
sammengefasst. Dabei wird die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewich-
tet. 

§ 7 

Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Mitarbei-
terführung und Personalmanagement“  

(1) Die Situationsaufgaben sind so gestal-
tet, dass jeder der folgenden Qualifikations-
schwerpunkte mindestens einmal thematisiert 
wird:  
1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalpla-

nung und -auswahl“ soll der Prüfungsteil-
nehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachwei-
sen, dass er/sie den Personalbedarf ermit-
teln und den Personaleinsatz entsprechend 
den betrieblichen Anforderungen sicherstel-
len kann. In diesem Rahmen können geprüft 
werden: 
a) Ermitteln und Bestimmen des qualitativen 

und quantitativen Personalbedarfs unter 
Berücksichtigung technischer und organi-
satorischer Veränderungen; Erstellen von 
Anforderungsprofilen, 

b) Planen der Personalgewinnung durch 
Aus- und Fortbildung und durch Rekrutie-
rung von Fachkräften am Arbeitsmarkt,  

c) Vorbereiten und Durchführen von Perso-
nalauswahlgesprächen, 

d) Auswählen und Einstellen von Mitarbei-
tern, einschließlich Auszubildenden, 

e) Gestalten von Arbeits- und Ausbildungs-
verträgen; 

2. im Qualifikationsschwerpunkt „Mitarbeiter- 
und Teamführung“ soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie Personalmaßnahmen durchfüh-
ren, Mitarbeiter sowie Teams führen, entwi-
ckeln, motivieren und einsetzen kann. In 
diesem Rahmen können geprüft werden: 
a) Beurteilen von Mitarbeitern, einschließlich 

Auszubildenden, 
b) Anwenden von Führungsmethoden und -

techniken,  
c) Motivieren der Mitarbeiter zur Bewälti-

gung betrieblicher Aufgaben, 
d) Beurteilen und Fördern der beruflichen 

Entwicklung des Einzelnen unter Beach-
tung des bisherigen Berufsweges und un-
ter Berücksichtigung persönlicher und 
sozialer Gegebenheiten, 

e) Anwenden von Methoden zur Lösung be-
trieblicher Konflikte, Berücksichtigen kul-
tureller Unterschiede, 

f) Führen von Teams, insbesondere  
aa) gemeinsames Entwickeln von Zie-

len, Festlegen von Handlungsspiel-
räumen und Ergreifen von Aktivitä-
ten bei Zielabweichung,  

bb) Beurteilen von Einflüssen der 
Gruppenstruktur auf das Gruppen-
verhalten und die Zusammenarbeit 
sowie Entwickeln und Umsetzen 
von Alternativen,  

cc) Erkennen von Teamkonflikten und 
Entwickeln von Lösungen im Sinne 
einer gemeinsamen Teameffizienz; 

3. im Qualifikationsschwerpunkt „Qualifizie-
rung“ soll der Prüfungsteilnehmer/die Prü-
fungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie  
Personalentwicklungspotentiale einschät-
zen, Personalentwicklungs- und Qualifizie-
rungsziele festlegen sowie Qualifizierungs-
aktivitäten durchführen kann. In diesem 
Rahmen können  geprüft werden: 
a) Ermitteln von kurz- und langfristigen Qua-

lifizierungsbedarfen, 
b) Mitwirken bei Qualifizierungsaktivitäten 

und Erstellen von Qualifizierungskonzep-
ten,  

c) Planen und Organisieren von Einarbei-
tung, Praktika, Aus- und Fortbildung, 
Auswählen der Qualifizierungsorte, Ge-
winnen und Fortbilden der Ausbilder, 

d) Anwenden von Methoden der Unterwei-
sung und des Coachings, 

e) Zusammenarbeiten mit zuständigen Stel-
len, Bildungsträgern und Berufsschulen, 

f) Vorbereiten der Mitarbeiter und Auszubil-
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denden auf Prüfungen und den Erwerb 
von Qualifikationsnachweisen; 

4. im Qualifikationsschwerpunkt „Arbeitsrecht“ 
soll der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-
teilnehmerin nachweisen, dass er/sie  bei 
personellen Einzelmaßnahmen, Verände-
rungen der Arbeitsorganisation und des Ein-
satzes von Personal, insbesondere arbeits-
rechtliche und sozialrechtliche Bestimmun-
gen, Beteiligungsrechte der Mitarbeiterver-
tretungen und betriebliche Erfordernisse be-
rücksichtigen kann. In diesem Rahmen kön-
nen geprüft werden: 
a) Anwenden des Betriebsverfassungsge-

setzes, Berufsbildungsgesetzes und des 
Tarifrechts, 

b) Berücksichtigen von Arbeitsschutzbe-
stimmungen und Arbeitszeitordnungen, 

c) Berücksichtigen von Rechtsbestimmun-
gen beim Personaleinsatz von Fremdfir-
men, insbesondere des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes, 

d) Anwenden von Vorschriften des Sozial-
versicherungs- und Schwerbehinderten-
rechtes, 

e) Beenden von Arbeits- und Ausbildungs-
verhältnissen, Erstellen von Zeugnissen. 

(2) Für die praktische Demonstration wählt 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehme-
rin einen der folgenden Anwendungsfälle aus: 
1. Vorbereiten und Durchführen eines Einstel-

lungsgespräches, 
2. Vorbereiten und Durchführen eines Mitarbei-

tergespräches, 
3. Vorbereiten und Durchführen einer Ausbil-

dungseinheit,  
4. Vorbereiten und Durchführen einer Mitarbei-

terqualifizierung. 

(3) In den Anwendungsfällen sind folgende 
Anforderungen nachzuweisen: 
1. im Anwendungsfall „Vorbereiten und Durch-

führen eines Einstellungsgespräches“ soll 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteil-
nehmerin nachweisen, dass er/sie die Rah-
menbedingungen für ein Gespräch gestal-
ten, Bewerber beurteilen, Einsatz- und Ent-
wicklungsperspektiven für den Bewerber 
aufzeigen und das Einstellungsgespräch 
zielgerichtet führen kann, 

2. im Anwendungsfall „Vorbereiten und Durch-
führen eines Mitarbeitergespräches“ soll der 
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehme-
rin nachweisen, dass er/sie die Rahmenbe-
dingungen für ein Gespräch gestalten, Mit-
arbeiter beurteilen, Zielvereinbarungen tref-
fen, Entwicklungsperspektiven für den Mit-
arbeiter aufzeigen, Kritik annehmen sowie 

das Gespräch zielgerichtet führen kann, 
3. im Anwendungsfall „Vorbereiten und Durch-

führen einer Ausbildungseinheit “ soll der 
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehme-
rin nachweisen, dass er/sie Ausbildungsein-
heiten auswählen und gestalten, Methoden 
der Anleitung und Medien auswählen und 
einsetzen, Lernprozesse gestalten, auf 
Lernschwierigkeiten reagieren sowie Lerner-
folge sicherstellen kann, 

4. im Anwendungsfall „Vorbereiten und Durch-
führen einer Mitarbeiterqualifizierung“ soll 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteil-
nehmerin nachweisen, dass er/sie Qualifizie-
rungsthemen auswählen und gestalten, Me-
thoden der Anleitung und Medien auswählen 
und einsetzen, Lernprozesse gestalten, auf 
Lernschwierigkeiten reagieren sowie Lerner-
folge sicherstellen kann. 

Abschnitt 2 

Geprüfter IT-Entwickler/ Geprüfte IT-
Entwicklerin (Certified IT System Ma-

nager) 

§ 8 

Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 
Abschlusses 

(1) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der 
Qualifikation zum Geprüften IT-Entwickler/ zur 
Geprüften IT-Entwicklerin (Certified IT Systems 
Manager) und damit die Befähigung: 

1. in Betrieben, die Produkte oder Dienst-
leistungen der Informations- und Kom-
munikationstechnologie herstellen, anbie-
ten oder anwenden, technisch optimale 
und marktgerechte IT-Lösungen zu ent-
wickeln und zu implementieren, IT-
Entwicklungsprojekte zu planen, zu steu-
ern und zu kontrollieren, 

2. sich auf neue Technologien, auf verän-
derte lokale und globale Marktverhältnis-
se, auf Methoden des Selbst- und Pro-
zessmanagements flexibel einzustellen 
sowie den technisch-organisatorischen 
Wandel unter Berücksichtigung der ge-
sellschaftlichen Akzeptanz zu gestalten, 

3. Aufgaben der Mitarbeiterführung wahrzu-
nehmen. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehme-
rin unter Berücksichtigung von Rechtsvorschrif-
ten, Ergonomie und Umweltaspekten sowie 
technischer und betriebswirtschaftlicher Zu-
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sammenhänge und des Qualitätsmanagements 
folgende Prozesse durchführen kann: 

a) Analysieren der vorgegebenen Projekt-
kenngrößen (fachliches Modell), 

b) Designen des zu entwickelnden Produkts 
anhand der Kundenanforderungen, 

c) Entwickeln und Erstellen der Lösungs-
komponenten (Implementierung), 

d) Integrieren der Komponenten in die Ge-
samtlösung, Durchführen der Tests und 
Abnahme der Produkte und Lösungen, 

e) Planen, Budgetieren, Leiten und Überwa-
chen von IT-Projekten, Vorgeben der 
Rahmenbedingungen für die Projektar-
beit, 

f) Bewerten und Evaluieren der Produkte, 
Lösungen und Entwicklungsprozesse im 
Hinblick auf wirtschaftlichen Erfolg und 
Kundenzufriedenheit, 

g) Planen und Zusammenstellen des Pro-
jektteams, Führen und Motivieren der 
Mitarbeiter, Fördern der Kooperation und 
Kommunikation, Beteiligen der Mitarbei-
ter an Entscheidungsprozessen; Anwen-
den von Konfliktlösungsstrategien, Mit-
wirken bei Stellenbesetzungen und lau-
fenden Beurteilungen,  

h) Planen des Personalbedarfs und der Mit-
arbeiterentwicklung, Feststellen des Qua-
lifizierungsbedarfs, Einleiten und Unter-
stützen von Qualifizierungsaktivitäten, 
Planen und Leiten der Ausbildung. 

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt 
zum anerkannten Abschluss Geprüfter IT-
Entwickler/ Geprüfte IT-Entwicklerin (Certified 
IT Systems Manager). 

§ 9 

Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Betrieb-
liche IT-Prozesse“ (IT-Entwickler) 

(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-
teilnehmerin soll durch die Erstellung der Do-
kumentation nachweisen, dass er/sie ein pra-
xisrelevantes Projekt oder Aufgaben aus min-
destens einem der folgenden betrieblichen IT-
Prozesse planen, durchführen und dokumentie-
ren kann: 
1. Analysieren von Projektkenngrößen und 

Designen von IT-Lösungen, 
2. Implementieren und Integrieren der Lö-

sungskomponenten, Durchführen von Tests 
und Abnahme der Produkte oder Lösungen, 

3. Planen, Steuern und Kontrollieren von IT-
Entwicklungsprojekten. 

(2) Die Dokumentation soll eine Darstellung 
und analytische Bewertung über Entstehung 

und Ablauf der Projektarbeit oder Lösungskon-
zeption enthalten. Durch die Dokumentation 
soll der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteil-
nehmerin nachweisen, dass er/sie in der Lage 
ist: 

a) sich auf neue Technologien und sich 
wandelnde lokale und globale Marktver-
hältnisse einzustellen, 

b) Kundenanforderungen sowie technische 
und organisatorische Schnittstellen zu 
analysieren, 

c) technisch optimale und marktgerechte IT-
Lösungen zu designen, 

d) IT-Lösungskomponenten zu entwickeln 
und die Gesamtlösung zu implementie-
ren, 

e) Projektalternativen zu untersuchen, 
f) Projekte zu strukturieren, Kosten und 

Ressourcen zu planen, Risiken zu analy-
sieren, 

g) die Finanzierung von Projekten zu planen 
und zu sichern, 

h) Anforderungen an das Personal zu be-
schreiben, 

i) Entscheidungsträger zu informieren und 
zu beraten, 

k) Umsetzung der Projekte zu leiten, 
l) qualitätswirksame Aktivitäten zu planen 

und umzusetzen. 

§ 10 

Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Profil-
spezifische IT-Fachaufgaben“ (IT-

Entwickler) 
(1) Es sind drei Situationsaufgaben aus fol-

genden Geschäftsprozessen schriftlich zu be-
arbeiten: 

1. Analysieren der Bedingungen für markt-
gerechte IT-Lösungen, 

2. Planen des Entwicklungsprozesses von 
IT-Lösungen, 

3. Durchführen des Entwicklungsprozesses 
von IT-Lösungen. 

(2) Die Situationsaufgaben sind so zu ges-
talten, dass jeder der nachfolgenden Qualifika-
tionsschwerpunkte mindestens einmal themati-
siert wird: 

1. im Qualifikationsschwerpunkt „Technical 
Engineering“ soll der Prüfungsteilnehmer/ 
die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass 
er/sie in der Lage ist, vorgegebene Projekt-
kenngrößen zu analysieren, Produkte unter 
Einbeziehung innovativer Lösungen zu de-
signen, Lösungskomponenten zu entwickeln 
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und zu erstellen, Komponenten zu integrie-
ren sowie Tests und die Abnahme des Pro-
dukts durchzuführen. In diesem Rahmen 
können geprüft werden: 
a) Analysieren und Bewerten von Benutzer-

anforderungen sowie Umsetzen dieser, 
unter Einbeziehung innovativer Lösungen 
in eine Produktsicht, 

b) Festlegen des Grob-Gesamt-Designs, 
Auswählen der Plattformen, einschließ-
lich Hard- und Software, Betriebssystem, 
Architektur, Datenbank und Datenkom-
munikation, Netzwerk und Erstellen der 
Grob-Spezifikationen, 

c) Festlegen der Hilfsmittel, insbesondere 
der Programmiersprache, Tools, Netz-
werk, Quellcodeverwaltung, 

d) Entwickeln von System- und Softwarear-
chitekturen und Beschreiben der Schnitt-
stellen, 

e) Festlegen des Designs, insbesondere 
Gesamtsystem, Komponenten, Protokol-
le, Datenbankmodell und Erstellen der 
Detail-Spezifikationen, 

f) Festlegen und Erstellen der Vorgehens-
modelle, der Migrationspläne, der Test-
pläne und der Wartungskonzepte, 

g) Entwickeln und Testen der Lösungskom-
ponenten,  

h) Erstellen von Testszenarien, Testwerk-
zeuge und Testmonitore, 

i) Integrieren der Komponenten, Durchfüh-
ren der Tests und Abnahme des Pro-
dukts, 

k) Evaluieren der erreichten Leistungsfähig-
keit, 

l) Erstellen der Dokumentation. 

2. im Qualifikationsschwerpunkt „Projektmana-
gement“ soll der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass 
er/sie in der Lage ist, IT-Projekte zu struktu-
rieren und zu leiten. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:  
a) Durchführen von Projekten unter Beach-

tung der gesetzten Projektziele und des 
dafür vorgegebenen Ressourcenrah-
mens, 

b) Durchführen der Projektstrukturierung, 
Aufwandsschätzung, Ressourcenpla-
nung, Kostenplanung und Risikoanalyse, 

c) Organisieren effizienter Arbeits- und Sys-
temabläufe, 

d) Planen und Umsetzen qualitätssichernder 
Aktivitäten im Rahmen des eingesetzten 
Qualitätsmanagementsystems, 

e) Sichern der Qualitätsziele, Steigern des 

Qualitätsbewusstseins der Mitarbeiter. 

3. im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebswirt-
schaftliches Handeln“ soll der Prüfungsteil-
nehmer/die Prüfungsteilnehmerin nachwei-
sen, dass er/sie in der Lage ist, betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge und kostenre-
levante Einflussfaktoren bei der Entwicklung 
einer technisch optimalen und marktgerech-
ten IT-Lösung zu beurteilen und zu berück-
sichtigen. In diesem Rahmen können geprüft 
werden: 
a) Planen, Beurteilen und Beeinflussen von 

betrieblichen Abläufen in seinem Umfeld 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, 

b) Planen, Organisieren, Einleiten und Ü-
berwachen von Möglichkeiten der Kos-
tenbeeinflussung und Aktivitäten zum 
kostenbewussten Handeln, 

c) Anwenden von Kalkulationsverfahren, 
d) Konzipieren und Entwickeln von Metho-

den zur betriebswirtschaftlichen Bewer-
tung von Planungen für Produktverlage-
rungen, Beschaffungen neuer Produkte 
und Vorgehensweisen von Kostenopti-
mierungen. 

Abschnitt 3 

Geprüfter IT-Projektleiter/ Geprüfte IT-
Projektleiterin (Certified IT Business 

Manager) 

§ 11 

Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 
Abschlusses 

(1) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der 
Qualifikation zum Geprüften IT-Projektleiter/ 
zur Geprüften IT-Projektleiterin (Certified IT 
Business Manager) und damit die Befähi-
gung: 

1. in Betrieben, die Produkte oder Dienst-
leistungen der Informations- und Kom-
munikationstechnologie herstellen, an-
bieten oder anwenden, einmalige Vor-
haben, die gekennzeichnet sind durch 
spezifische Ziele, zeitliche, finanzielle 
und personelle Begrenzungen sowie 
eine projektspezifische Organisation, in 
der Projekt- und Linienorganisation 
selbständig und eigenverantwortlich zu 
leiten, 

2. sich auf neue Technologien, auf verän-
derte lokale und globale Marktverhält-
nisse, auf Methoden des Selbst- und 
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Prozessmanagements flexibel einzu-
stellen sowie den technisch-
organisatorischen Wandel unter Be-
rücksichtigung der gesellschaftlichen 
Akzeptanz zu gestalten, 

3. Aufgaben der Mitarbeiterführung wahr-
zunehmen. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilneh-
merin unter Berücksichtigung von Rechtsvor-
schriften sowie technischer und betriebswirt-
schaftlicher Zusammenhänge und des Quali-
tätsmanagements folgende Prozesse durch-
führen kann: 

a) Beraten von Kunden, Mitarbeiten an 
der Erstellung von Angeboten,  

b) Einrichten von neuen und Optimieren 
von bestehenden Leistungsprozessen, 

c) Einrichten einer projektspezifischen Or-
ganisation, Rekrutieren des Projektper-
sonals sowie Auswählen der Arbeitsmit-
tel, Festlegen von Standards und Kon-
ventionen, 

d) Strukturieren des Projektablaufes, 
Auswählen und Anpassen eines pro-
jektspezifischen Vorgehensmodells, 
Erstellen und verantwortliches Umset-
zen von Plänen, insbesondere Projekt-, 
Kosten- und Einsatzmittelpläne, sowie 
Konzipieren und Organisieren der Qua-
lifizierungsprozesse der Projektmitar-
beiter,  

e) Erstellen und Fortschreiben der Perso-
naleinsatz- sowie Sach- und Finanzmit-
telplanung; Beauftragen, Verfolgen und 
Abnehmen von Arbeitspaketen sowie 
Überwachen und Steuern des Projekt-
ablaufes unter Berücksichtigung von 
Prioritäten; Wahrnehmen der Aufgaben 
des Konfigurations- und Claimmana-
gements, Durchführen der Qualitätssi-
cherung, Erkennen und Begrenzen von 
Risiken, 

f) Durchführen von Projektnachkalkulatio-
nen, Erstellen von Abschlussberichten, 
Auflösen der Projektorganisation unter 
Berücksichtigung der Interessen der 
Projektmitarbeiter,  

g) Pflegen des Kundenkontaktes, Präsen-
tieren der Projektergebnisse gegenüber 
dem Kunden und den verschiedenen 
Mitarbeitergruppen beim Kunden, Si-
chern der Akzeptanz des Projektes be-
ziehungsweises seiner Ergebnisse, 

h) Planen und Zusammenstellen des Pro-
jektteams, Führen und Motivieren der 
Mitarbeiter, Fördern der Kooperation 
und Kommunikation, Beteiligen der Mit-
arbeiter an Entscheidungsprozessen; 
Anwenden von Konfliktlösungsstrate-
gien, Mitwirken bei Stellenbesetzungen 
und laufenden Beurteilungen,  

i) Planen des Personalbedarfs und der 
Mitarbeiterentwicklung, Feststellen des 
Qualifizierungsbedarfs sowie Einleiten 
und Unterstützen von Qualifizierungs-
aktivitäten; Planen und Leiten der Aus-
bildung. 

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung 
führt zum anerkannten Abschluss Geprüfter 
IT-Projektleiter/ Geprüfte IT-Projektleiterin 
(Certified IT Business Manager). 

§ 12 

Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Betrieb-
liche IT-Prozesse“ (IT-Projektleiter) 

(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-
teilnehmerin soll durch die Erstellung der 
Dokumentation nachweisen, dass er/sie ein 
praxisrelevantes Projekt oder Aufgaben aus 
mindestens einem der folgenden IT- Ge-
schäftsprozesse planen, durchführen und 
dokumentieren kann: 
1. Beraten von Kunden und Erstellen von 

Angeboten, 
2. Einrichten, Durchführen und Auflösen von 

Projekten, 
3. Einführen, Betreuen und Optimieren von 

Produktionsprozessen, 
4. Leiten von Projekten, einschließlich Pla-

nen des Personaleinsatzes und der Mitar-
beiterentwicklung. 
(2) Die Dokumentation soll eine Darstel-

lung und analytische Bewertung über Entste-
hung und Ablauf der Projektarbeit oder Lö-
sungskonzeption enthalten. Durch die Doku-
mentation soll der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass 
er/sie in der Lage ist: 

a) sich auf neue Technologien und sich 
wandelnde lokale und globale Markt-
verhältnisse einzustellen, 

b) Kundenanforderungen sowie techni-
sche und organisatorische Schnittstel-
len zu analysieren, 

c) technisch optimale und marktgerechte 
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IT-Lösungen vorzuschlagen, 
d) Projektalternativen zu untersuchen, 
e) Projekte zu strukturieren, Kosten und 

Ressourcen zu planen, Risiken zu ana-
lysieren, 

f) Anforderungen an das Personal zu be-
schreiben, den Einsatz von Projektmit-
arbeitern zu koordinieren, 

g) Entscheidungsträger zu beraten, 
h) die Umsetzung der Projekte zu leiten; 

effiziente Arbeits- und Systemabläufe 
zu organisieren, 

i) Controlling-Instrumente einzusetzen, 
insbesondere zur Überwachung von 
Budgets, Terminen und Qualitätszielen, 

k) geeignete Aktivitäten zur Abwendung 
von Risiken zu planen, 

l) IT-Lösungen in bestehende Kundenum-
felder zu integrieren, 

m) qualitätswirksame Aktivitäten zu pla-
nen, zu sichern und zu lenken sowie 
das Qualitätsbewusstsein der Mitarbei-
ter zu fördern. 

§ 13 

Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Profil-
spezifische IT-Fachaufgaben“ (IT-

Projektleiter) 
(1) Es sind drei Situationsaufgaben aus 

folgenden Geschäftsprozessen schriftlich zu 
bearbeiten: 
1. Initiieren und Planen von Projekten,  
2. Realisieren und Steuern von Projekten, 
3. Evaluieren und Verwerten von Projekten 

und Projektergebnissen. 
(2) Die Situationsaufgaben sind so zu 
gestalten, dass jeder der nachfolgenden 
Qualifikationsschwerpunkte mindestens ein-
mal thematisiert wird. In den Qualifikations-
schwerpunkten gibt es folgende Anforderun-
gen: 
1. im Qualifikationsschwerpunkt „Projektan-

bahnung“ soll der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass 
er/sie unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Sichtweisen des Kunden und 
des eigenen Unternehmens sowie von 
Rechtsvorschriften in der Lage ist, Kunden 
zu beraten und Angebote zu erstellen. In 
diesem Rahmen können geprüft werden:  
a) zielgerichtetes Strukturieren und Füh-

ren von Beratungsgesprächen, 

b) Erkennen und Strukturieren des zusätz-
lich benötigten Informationsbedarfes 
hinsichtlich der Kundenaufgabenstel-
lung und Kundenziele,  

c) Prüfen der inhaltlichen Konsistenz von 
Aufgabenstellungen und Zielsetzungen 
und Entwickeln und Aufzeigen von Al-
ternativen,  

d) Strukturieren von Angeboten und Or-
ganisation des Angebotsprozesses,  

e) Strukturieren von Projektablaufplänen 
mit Beschreibung und Definition von 
Meilensteinen,  

f) Erkennen und Bewerten von Risiken,  
g) Prognostizieren der benötigten Zeitan-

teile zur Realisierung der definierten 
Meilensteine, Umsetzen des Zeitgerüs-
tes in einen Kostenrahmen, 

h) Beachten der rechtlichen Bestimmun-
gen zur Vertragsgestaltung, insbeson-
dere Gewährleistungspflichten und –
rechten und sonstigen Haftungsrege-
lungen,  

i) Berücksichtigen der rechtlichen Be-
stimmungen zum Software- und Daten-
schutz; 

2. im Qualifikationsschwerpunkt „Projektor-
ganisation und –durchführung“ soll der 
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilneh-
merin nachweisen, dass er/sie in der Lage 
ist, eine aufgabenspezifische Projektorga-
nisation einzurichten, den Projektablauf zu 
strukturieren, zu überwachen, zu steuern 
und das Projekt abzuschließen. In diesem 
Rahmen können geprüft werden:  
a) Festlegen der Aufbau- und Ablauforga-

nisation, 
b) Rekrutieren des Projektpersonals,  
c) Auswählen der Arbeitsmittel,  
d) Festlegen von Standards und Konven-

tionen, 
e) Planen der Projektaktivitäten hinsicht-

lich der Aufwände, Termine und Zeiten, 
des Personals, der Sach- und Finanz-
mittel sowie der Qualitätssicherung so-
wie Fortschreiben der Planung,  

f) Beauftragen, Verfolgen und Abnehmen 
von Arbeitspaketen unter Berücksichti-
gung von Prioritäten,  

g) Wahrnehmen der Aufgaben des Konfi-
gurationsmanagements; Sicherstellen 
des Change-Management,  
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h) Durchführen der Qualitätssicherung, 
Erkennen und Begrenzen von Risiken, 

i) Informieren von Kunden, Beteiligten 
und Gremien, 

k) Durchführen der Abnahme mit dem 
Kunden,  

l) Auflösen der Projektorganisation und 
Überführung in die Linienorganisation,  

m) Durchführen einer Projektnachkalkula-
tion, Erstellen von Abschlussberichten, 
Auswerten und Weitergeben der Pro-
jekterfahrung; 

3. im Qualifikationsschwerpunkt „Projektmar-
keting“ soll der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass 
er/sie in der Lage ist, Projekte im Projekt-
umfeld des Kunden und im eigenen Un-
ternehmen darzustellen und Projektinte-
ressen zu vertreten. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:  
a) Aufbereiten und Strukturieren von 

Sachverhalten im Hinblick auf Zielset-
zung und Zielgruppen,  

b) Erkennen und Berücksichtigen von In-
teressen und Vorstellungen der am 
Projekt beteiligten Gremien und Abtei-
lungen, Informieren der beteiligten 
Gremien und Abteilungen, 

c) Vorbereiten und Durchführen von Prä-
sentationen, Gestalten und Formulieren 
einer Präsentation sowie Umgehen mit 
Einwänden und Störungen,  

d) Moderieren bei Konflikten und Anwen-
dung von Konfliktlösungsstrategien,  

e) Darstellen und Vermarkten des Projek-
tes im Umfeld des Kunden. 

Abschnitt 4 
Geprüfter IT-Berater/ Geprüfte IT-
Beraterin (Certified IT Business Consultant) 

§ 14 
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 

Abschlusses 
(1) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der 

Qualifikation zum Geprüften IT-Berater/ zur 
Geprüften IT-Beraterin (Certified IT Business 
Consultant) und damit die Befähigung: 

1. Unternehmen bei der Analyse, Zieldefini-
tion, Konzeptentwicklung und -umsetzung 
von IT-Lösungen zu beraten, um die 
Entwicklungspotentiale sowie die Wett-
bewerbsfähigkeit dieser Unternehmen zu 
stärken und den Unternehmen neue oder 
erweiterte Geschäftschancen zu ermögli-

chen, 
2. sich auf neue Technologien, auf verän-

derte lokale und globale Marktverhältnis-
se, auf Methoden des Selbst- und Pro-
zessmanagements flexibel einzustellen 
sowie den technisch-organisatorischen 
Wandel unter Berücksichtigung der ge-
sellschaftlichen Akzeptanz zu gestalten, 

3. Aufgaben der Mitarbeiterführung wahrzu-
nehmen. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehme-
rin unter Berücksichtigung von Rechtsvorschrif-
ten sowie technischer und betriebswirtschaftli-
cher Zusammenhänge und des Qualitätsmana-
gements folgende Prozesse durchführen kann: 

a) Bewerten von Kunden-, Mitbewerber- und 
eigenen IT-Systemen unter technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, 

b) Gestalten von Veränderungsprozessen in 
Unternehmen, 

c) Akquirieren und Durchführen von IT-
Beratungsprojekten, 

d) Erstellen kundenspezifischer Lösungsan-
gebote, 

e) Planen und Überwachen der Umsetzung 
der IT-Lösung beim Kunden, 

f) Organisieren von effizienten Arbeits- und 
Systemabläufen, 

g) Planen und Zusammenstellen des Pro-
jektteams, Führen und Motivieren der 
Mitarbeiter, Fördern der Kooperation und 
Kommunikation, Beteiligen der Mitarbei-
ter an Entscheidungsprozessen; Anwen-
den von Konfliktlösungsstrategien, Mit-
wirken bei Stellenbesetzungen und lau-
fenden Beurteilungen, 

h) Planen des Personalbedarfs und der 
Personalentwicklung, Feststellen des 
Qualifizierungsbedarfs und Einleiten von 
Qualifizierungsaktivitäten, Planen und 
Leiten der Ausbildung. 

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt 
zum anerkannten Abschluss Geprüfter IT-
Berater/ Geprüfte IT-Beraterin (Certified IT 
Business Consultant). 

§ 15 
Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Betrieb-

liche IT-Prozesse“ (IT-Berater) 
(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-

teilnehmerin soll durch die Erstellung der Do-
kumentation nachweisen, dass er/sie ein pra-
xisrelevantes Projekt oder Aufgaben aus min-
destens einem der folgenden IT- Geschäftspro-
zesse planen, durchführen und dokumentieren 
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kann: 
1. Analysieren von Geschäftsprozessen 

und Bewertung von Kunden-, Mitbe-
werber- und eigenen Systemen unter 
technischen Gesichtspunkten, 

2. Gestaltung von Veränderungsprozes-
sen in Unternehmen, 

3. Akquirieren und Durchführen von IT-
Beratungsprojekten, 

4. Erstellen von kundenspezifischen Lö-
sungsangeboten, 

5 .Planen und Überwachen der Umset-
zung der IT-Lösung beim Kunden. 

(2) Die Dokumentation soll eine Darstellung 
und analytische Bewertung über Entstehung 
und Ablauf der Projektarbeit oder einer Lö-
sungskonzeption enthalten. Durch die Doku-
mentation soll der Prüfungsteilnehmer/die Prü-
fungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie in 
der Lage ist: 

a) sich auf neue Technologien und sich 
wandelnde lokale und globale Marktver-
hältnisse einzustellen, 

b) Kundenanforderungen sowie technische 
und organisatorische Schnittstellen zu 
analysieren, 

c) technisch optimale und marktgerechte IT-
Lösungen vorzuschlagen, 

d) Projektalternativen zu untersuchen, 
e) Projekte zu strukturieren, Kosten und 

Ressourcen zu planen, Risiken zu analy-
sieren, 

f) Finanzierungsstrategien zu prüfen und im 
Rahmen strategischer Entscheidungen 
vorzubereiten, 

g) Anforderungen an das Personal zu be-
schreiben, den Einsatz von Projektmitar-
beitern zu koordinieren, 

h) Entscheidungsträger zu beraten, 
i) Umsetzung der Projekte zu leiten; effi-

ziente Arbeits- und Systemabläufe zu or-
ganisieren, 

k) qualitätswirksame Aktivitäten zu planen 
und einzusetzen. 

§ 16 
Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Profil-

spezifische IT-Fachaufgaben“ (IT-Berater) 
(1) Es sind drei Situationsaufgaben aus fol-

genden Geschäftsprozessen schriftlich zu be-
arbeiten: 
1. Beraten von Unternehmen bei der Analyse, 

Zieldefinition und Konzeptentwicklung, 
2. Beraten von Unternehmen bei der Einfüh-

rung und Umsetzung von IT-Lösungen, 

3. Durchführen von Projektevaluationen. 

(2) Die Situationsaufgaben sind so zu ges-
talten, dass jeder der nachfolgenden Qualifika-
tionsschwerpunkte mindestens einmal themati-
siert wird. In den Qualifikationsschwerpunkten 
gibt es folgende Anforderungen: 

1. im Qualifikationsschwerpunkt „Geschäfts-
prozessanalyse“ soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist, in Unternehmen 
Analysen durchzuführen. In diesem Rahmen 
können geprüft werden:  
a) Beurteilen von IT-Systemen und Lösun-

gen unter Kosten/Nutzen-Aspekten, 
b) Auswählen von IT-Lösungsvarianten, 
c) Bewerten von Unternehmensentschei-

dungen unter rechtlichen Aspekten, 
d) Integrieren von Kundenanforderungen in 

den jeweiligen zu modellierenden Ge-
schäftsprozess; 

2. im Qualifikationsschwerpunkt „Angebotser-
stellung“ soll der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass 
er/sie in der Lage ist, unter Beachtung recht-
licher Vorschriften, formaler Vorgaben und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein 
kundenspezifisches Angebot zu erstellen. In 
diesem Rahmen können geprüft werden:  
a) Zusammenführen von Daten aus ver-

schiedenen Quellen, 
b) Durchführen von Ist-Analysen, 
c) Identifizieren möglicher Problemursa-

chen, 
d) Entwickeln von alternativen Vorgehens-

weisen und Lösungswegen, 
e) Kosten/Nutzen-Analyse eines Projektvor-

habens, 
f) Erstellen von Vorlagen für Make-or-Buy-

Entscheidungen; 

3. im Qualifikationsschwerpunkt „IT-
Projektcontrolling“ soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist, IT-Lösungen zu 
planen, zu organisieren und zu überwachen. 
In diesem Rahmen können geprüft werden:  
a) Erstellen von Projektplänen, 
b) Einsetzen von Controllinginstrumenten, 

insbesondere zur Überwachung von 
Budgets, Terminen und Qualitätszielen, 

c) Planen geeigneter Aktivitäten zur Ab-
wendung von Risiken, 

d) Integrieren von IT-Lösungen in beste-
henden Kundenumfeldern; 
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4. im Qualifikationsschwerpunkt „Produktmar-
keting“ soll der Prüfungsteilnehmer/die Prü-
fungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie 
in der Lage ist, Produkte im Umfeld des 
Kunden und im eigenen Unternehmen dar-
zustellen und Projektinteressen zu vertreten. 
In diesem Rahmen können geprüft werden:  
a) Aufbereiten und Strukturieren von Sach-

verhalten im Hinblick auf Zielsetzung und 
Zielgruppe,  

b) Erkennen von Interessen und Vorstellun-
gen der am Projekt beteiligten Gremien 
und Abteilungen, Informieren der beteilig-
ten Gremien und Abteilungen, 

c) Vorbereiten und Durchführen von Prä-
sentationen,  

d) Darstellen und Vermarkten der Produkte 
im Umfeld des Kunden. 

Abschnitt 5 
Geprüfter IT-Ökonom/ Geprüfte IT-

Ökonomin (Certified IT Marketing Ma-
nager) 

§ 17 
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 

Abschlusses 
(1) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der 

Qualifikation zum Geprüften IT-Ökonom/ zur 
Geprüften IT-Ökonomin (Certified IT Marketing 
Manager) und damit die Befähigung: 

1. in Betrieben, die Produkte oder Dienst-
leistungen der Informations- und Kom-
munikationstechnologie herstellen, anbie-
ten oder anwenden, technisch optimale 
und marktgerechte IT-Lösungen bereit-
zustellen, Vermarktung und Einkauf von 
IT-Produkten und IT-Dienstleistungen zu 
leiten und unter kauf-männisch- be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
strategische Unternehmensentscheidun-
gen vorzu-bereiten, 

2. sich auf neue Technologien, auf verän-
derte lokale und globale Marktverhältnis-
se, auf Methoden des Selbst- und Pro-
zessmanagements flexibel einzustellen 
sowie den technisch-organisatorischen 
Wandel unter Berücksichtigung der ge-
sellschaftlichen Akzeptanz zu gestalten, 

3. Aufgaben der Mitarbeiterführung wahrzu-
nehmen. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehme-
rin unter Berücksichtigung von Rechtsvorschrif-
ten sowie technischer und betriebswirtschaftli-

cher Zusammenhänge und des Qualitätsmana-
gements folgende Prozesse durchführen kann: 

a) Entwickeln von Marketingstrategien, Ana-
lysieren von Kunden- und Marktdaten, 
Planen und Durchführen von Werbung für 
IT-Produkte, IT-Lösungen oder IT-
Dienstleistungen, 

b) Erstellen von Projektverlaufsplänen für 
Marketing-, Beschaffungs- und Vertriebs-
aktivitäten und deren Umsetzung, 

c) Planen und Zusammenstellen von Pro-
jektteams, Führen und Motivieren von 
Mitarbeitern, Fördern der Kooperation 
und Kommunikation, Beteiligen der Mit-
arbeiter an Entscheidungsprozessen; 
Anwenden von Konfliktlösungsstrategien, 
Mitwirken bei Stellenbesetzungen und 
laufenden Beurteilungen, 

d) Planen des Personalbedarfs und der Mit-
arbeiterentwicklung, Feststellen des Qua-
lifizierungsbedarfs und Einleiten von Qua-
lifizierungsaktivitäten, Planen und fachli-
che Leitung der Ausbildung. 

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt 
zum anerkannten Abschluss Geprüfter IT-
Ökonom/ Geprüfte IT-Ökonomin (IT Marketing 
Manager).  

§ 18 
Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Betrieb-

liche IT-Prozesse“ (IT-Ökonom) 
(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-

steilnehmerin soll durch die Erstellung der Do-
kumentation nachweisen, dass er/sie ein pra-
xisrelevantes Projekt oder Aufgaben aus min-
destens einem der folgenden IT- Geschäftspro-
zesse planen, durchführen und dokumentieren 
kann: 

1. Planen und Durchführen von IT-
Beschaffungsprozessen, einschließlich 
Durchführen von Bestandsanalysen und 
Entwicklung von Beschaffungskonzepten 
entsprechend dem Marktstandard, Entwi-
ckeln von Steuerungsinstrumenten zur 
Entscheidungsvorbereitung für die Unter-
nehmensleitung sowie Nutzen von IT-
Systemen, 

2. Entwickeln und Umsetzen von IT-
spezifischen Vertriebsstrategien, ein-
schließlich Entwickeln von Steuerungs-
systemen und -instrumenten zur Ent-
scheidungsvorbereitung für die Ge-
schäftsführung, Auf- und Ausbauen von 
Geschäftsbeziehungen, insbesondere zu 
strategischen Kunden, Entwickeln von 
Kundenbindungsstrategien sowie Nutzen 



  13 

von IT-Systemen, 
3. Entwickeln und Umsetzen von IT-

spezifischen Marketingstrategien, ein-
schließlich Initiieren und Durchführen von 
Markt- und Kundenanalysen, Entwickeln 
von Marketingstrategien, insbesondere 
zur Gewinnung von Neukunden, Durch-
führen von Produktpräsentationen, Ver-
anstaltungen und Events, insbesondere 
bei strategisch bedeutsamen Kunden, 
Koordinieren von Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit. 

(2) Die Dokumentation soll eine Darstel-
lung und analytische Bewertung über Entste-
hung und Ablauf der Projektarbeit oder Lö-
sungskonzeption enthalten. Der Dokumenta-
tion ist eine englischsprachige Kurzfassung 
(Abstract) mit den wesentlichen Inhalten der 
Projektdokumentation voranzustellen.  Durch 
die Dokumentation soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist: 

a) Projektalternativen in der Projektinitiali-
sierungsphase zu untersuchen, 

b) Projektaufträge zu erstellen, 
c) die Finanzierung von Projekten zu planen 

und durchzuführen, 
d) Finanzierungsstrategien im Projektvorfeld 

zu prüfen und im Rahmen strategischer 
Entscheidungen vorzubereiten, 

e) Finanzierungsalternativen auf der Basis 
von Kennzahlen zu prüfen und zu bewer-
ten, 

f) Entscheidungsträger zu beraten, 
g) Umsetzung der Projekte budgetwirksam 

zu leiten, 
h) qualitätswirksame Aktivitäten zu planen, 

zu sichern und zu lenken sowie das Qua-
litätsbewusstsein der Mitarbeiter zu för-
dern. 

§ 19 
Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Profil-

spezifische IT-Fachaufgaben“ (IT-
Ökonom) 

(1) Es sind drei Situationsaufgaben aus fol-
genden Geschäftsprozessen schriftlich zu be-
arbeiten: 
1. Beschaffen von IT-Systemen und IT-

Dienstleistungen, 
2. Vertreiben von IT-Systemen und IT-

Dienstleistungen, 
3. Vermarkten von IT-Systemen und IT-

Dienstleistungen. 

(2) Die Situationsaufgaben sind so zu ges-

talten, dass jeder der nachfolgenden Qualifika-
tionsschwerpunkte mindestens einmal themati-
siert wird. In den Qualifikationsschwerpunkten 
gibt es folgende Anforderungen: 

1. im Qualifikationsschwerpunkt „Rechtsbe-
wusstes Handeln“ soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist, im Rahmen sei-
ner/ihrer Handlungen einschlägige Rechts-
vorschriften zu berücksichtigen. In diesem 
Rahmen können geprüft werden:  
a) Berücksichtigen von Vertragsrecht und 

IT-spezifischem Urheberrecht, auch in in-
ternationalem Rechtszusammenhang, 

b) Berücksichtigen einschlägiger wirt-
schaftsrechtlicher Vorschriften und Be-
stimmungen, insbesondere hinsichtlich 
der Produktverantwortung, der Produkt-
haftung, Gewährleistung, 

c) Berücksichtigen des Datenschutzes, der 
Datensicherheit und des Fernmeldege-
heimnisses; 

2. im Qualifikationsschwerpunkt „Wirtschaften 
und Finanzieren“ soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungssteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist, betriebswirt-
schaftliche Gesichtspunkte in seinen/ihren 
Handlungen zu berücksichtigen und volks-
wirtschaftliche Zusammenhänge aufzuzei-
gen. In diesem Rahmen können geprüft 
werden: 
a) Analysieren und Beurteilen von Unter-

nehmensformen sowie deren Auswirkun-
gen auf die Wahrnehmung der Aufgaben, 

b) Planen, Beurteilen und Beeinflussen der 
IT-Geschäftsprozesse nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten, 

c) Anwenden von unterschiedlichen Instru-
menten der Absatzfinanzierung, 

d) Beachten steuerrechtlicher Regelungen, 
e) Einsetzen von Controllingmethoden, 
f) Planen von Umsätzen,  
g) Gestalten von Preisen; 

3. im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebliches 
Kostenwesen“ soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist, betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge und kostenre-
levante Einflussfaktoren projekt- oder be-
reichsübergreifend zu erfassen und zu be-
urteilen. In diesem Rahmen können geprüft 
werden: 

a) Planen, Organisieren, Einleiten und Ü-
berwachen von Möglichkeiten der Kos-
tenbeeinflussung und Aktivitäten zum 
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kostenbewussten Handeln, 
b) Anwenden von Kalkulationsverfahren, 
c) Beurteilen und Berücksichtigen von orga-

nisatorischen und personellen Maßnah-
men als Kostenfaktoren.  

Abschnitt 6 
Bewertung der Prüfungsteile und Be-

stehen der Prüfung 

§ 20 
Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen 

der Prüfung 
(1) Der Prüfungsteil „Betriebliche IT-

Prozesse“, die drei Situationsaufgaben im 
Prüfungsteil „Profilspezifische IT-
Fachaufgaben“ sowie die zwei Situations-
aufgaben und die praktische Demonstrati-
on im Prüfungsteil „Mitarbeiterführung und 
Personalmanagement“ sind gesondert zu 
bewerten.  

(2) In den Prüfungsteilen „Profilspezifische 
IT-Fachaufgaben“ sowie „Mitarbeiterfüh-
rung und Personalmanagement“ ist eine 
Gesamtnote aus dem arithmetischen Mit-
tel der Punktebewertungen der jeweiligen 
einzelnen Prüfungsleistungen zu bilden.  

(3) Aus dem arithmetischen Mittel der Punk-
tebewertungen der drei Prüfungsteile wird 
eine Gesamtnote gebildet. Dabei hat der 
Prüfungsteil „Betriebliche IT-Prozesse“ 
das doppelte Gewicht gegenüber den bei-
den anderen Prüfungsteilen. 

   (4) Die Prüfung ist bestanden, wenn in 
allen Prüfungsleistungen nach Absatz 
1 mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht wurden. 
(5) Über das Bestehen der Prüfung ist ein 

Zeugnis gemäß der Anlage 1 und ein Zeug-
nis gemäß der Anlage 2 auszustellen. Im 
Falle der Freistellung gemäß § 32 sind Ort 
und Datum der anderweitig abgelegten Prü-
fung und die Bezeichnung des Prüfungsgre-
miums anzugeben.  

§ 21 
Ausbildereignung 

(1) Wer die Prüfung nach dieser Verord-
nung zu einem Abschluss der operativen 
Professionals bestanden hat, ist vom schriftli-
chen Teil der Prüfung der nach dem Berufs-
bildungsgesetz erlassenen Ausbilder-
Eignungsverordnung befreit. 

(2) Wer dabei im Prüfungsteil „Mitarbei-
terführung und Personalmanagement“ für die 
praktische Demonstration den Anwendungs-
fall „Vorbereiten und Durchführen einer Aus-
bildungseinheit“ oder „Vorbereiten und 
Durchführen einer Mitarbeiterqualifizierung“ 
ausgewählt hat, hat die berufs- und arbeits-
pädagogische Qualifikation nach dem Be-
rufsbildungsgesetz nachgewiesen. Hierüber 
ist dem Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteil-
nehmerin ein Zeugnis auszustellen. 

Teil 3 
Vorschriften für die Prüfung der 

strategischen Professionals 

Abschnitt 1 
Gemeinsame Vorschriften für die Prü-
fung der strategischen Professionals 

§ 22 
Zulassungsvoraussetzungen  
(Strategische Professionals) 

(1) Zur Prüfung der strategischen Profes-
sionals ist zuzulassen, wer: 
1. eine mit Erfolg abgelegte Fortbildungsprü-

fung in einer der in § 1 Abs. 4 genannten 
Abschlüsse oder 

2. eine mit Erfolg abgelegte Hochschulprü-
fung in einem Studiengang, der dem Be-
reich der Informations- und Telekommuni-
kationstechnik zugeordnet werden kann 
sowie Qualifikationen im Bereich Mitarbei-
terführung und Personalmanagement ent-
sprechend § 7 dieser Verordnung  

sowie danach eine mindestens zweijährige 
Berufspraxis und englische Sprachkenntnisse 
nachweist. 

(2) Die Berufspraxis gemäß Absatz 1 
muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den in 
den §§ 27 oder 29 genannten Aufgaben ha-
ben. 

(3) Der Antragsteller/die Antragstellerin 
muss belegen, dass er/sie 
1. berufsrelevante Gesprächssituationen 

sicher in der Fremdsprache Englisch be-
wältigen und dabei auch die Gesprächs-
initiative ergreifen kann und dabei befä-
higt ist, landestypische Unterschiede in 
der jeweiligen Berufs- und Arbeitswelt 
angemessen zu berücksichtigen,  

2. auf schriftliche Mitteilungen komplexer Art 
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situationsadäquat in englischer Sprache 
reagieren kann und über ein angemesse-
nes Ausdrucksvermögen verfügt.  

Der Nachweis über englische Sprachkennt-
nisse erfolgt durch das Zeugnis einer Bil-
dungseinrichtung, durch das Zeugnis über 
einen Sprachtest oder den Beleg eines be-
rufsrelevanten Auslandsaufenthalts. 

(4) Abweichend von Absatz 1 kann zur 
Prüfung auch zugelassen werden, wer durch 
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere 
Weise glaubhaft macht, dass er/sie Qualifika-
tionen erworben hat, die die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen. 

§ 23 
Gliederung der Prüfung  

(Strategische Professionals) 
Die Prüfung für die strategischen Profes-

sionals gliedert sich in die Prüfungsteile: 
1. Strategische Prozesse, 
2. Projekt- und Geschäftsbeziehungen, 
3. Strategisches Personalmanagement. 
Die einzelnen Prüfungsteile können in belie-
biger Reihenfolge an verschiedenen Prü-
fungsterminen geprüft werden; dabei ist mit 
dem letzten Prüfungsteil spätestens zwei 
Jahre nach dem ersten Prüfungstag des ers-
ten Prüfungsteils zu beginnen. 

§ 24 
Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil 

„Strategische Prozesse“ 
(1) Im Prüfungsteil „Strategische Prozes-

se“ soll der Prüfungsteilnehmer/die Prü-
fungssteilnehmerin eine Fallstudie (Business-
Case) gemäß den Anforderungen in den §§ 
28 oder 30 schriftlich bearbeiten. Prüfungs-
ausschuss und Prüfungsteilneh-
mer/Prüfungsteilnehmerin entwickeln in ei-
nem Beratungsgespräch unter Berücksichti-
gung von Vorschlägen des Prüfungsteilneh-
mers/der Prüfungsteilnehmerin und sei-
nes/ihres beruflichen Hintergrundes die The-
menstellung der Fallstudie. Der Prüfungsaus-
schuss legt auf der Grundlage des Bera-
tungsgesprächs die Themenstellung der Fall-
studie fest und teilt sie dem Prüfungsteilneh-
mer/der Prüfungsteilnehmerin schriftlich mit. 
Der Prüfungsausschuss kann den zeitlichen 
Umfang der Ausarbeitung begrenzen. Der 
Bearbeitungsaufwand soll zehn Arbeitstagen 
entsprechen. Der Zeitraum zwischen der Mit-
teilung der Themenstellung und dem 
Abgabetermin der Ausarbeitung soll 90 Tage 

betermin der Ausarbeitung soll 90 Tage nicht 
überschreiten. Der Ausarbeitung ist eine Zu-
sammenfassung (Abstract) voranzustellen.  

(2) Entspricht die Ausarbeitung den An-
forderungen, wird ein Fachgespräch durchge-
führt, in dessen Rahmen der Prüfungsteil-
nehmer/die Prüfungsteilnehmerin die Ergeb-
nisse der Ausarbeitung präsentiert und dar-
über eine Aussprache geführt wird. Die Prä-
sentation soll mindestens 20 Minuten und 
höchstens 30 Minuten, das Fachgespräch 
und die Präsentation zusammen mindestens 
90 Minuten und höchstens 120 Minuten dau-
ern.  

§ 25 
Durchführung der Prüfung und Prüfungs-

anforderungen im Prüfungsteil 
„Projekt- und Geschäftsbeziehungen“ 
(1) Im Prüfungsteil "Projekt- und Ge-

schäftsbeziehungen" soll der Prüfungsteil-
nehmer/die Prüfungsteilnehmerin eine Situa-
tionsaufgabe in höchstens 180 Minuten 
schriftlich bearbeiten. Durch die Bearbeitung 
soll der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteil-
nehmerin nachweisen, dass er/sie Ge-
schäftsprozesse in internationalen Zusam-
menhängen strategisch planen und umsetzen 
kann. Dabei hat er/sie insbesondere nachzu-
weisen, dass er/sie folgendes berücksichtigt: 

1. rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
Traditionen und Gepflogenheiten im 
Geschäftsverkehr, 

2. gesamtwirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen sowie spezifische Märkte,  

3. gesellschaftliche und soziale Gegeben-
heiten, 

4. formelle und informelle Regeln für In-
teraktionen, 

5. kulturell bedingte emotionale Reaktio-
nen. 

Dem Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteil-
nehmerin werden 14 Tage vor dem Prüfungs-
termin die in der Aufgabenstellung berück-
sichtigte Region oder Nation, die nicht sei-
nem/ihrem Heimatland entsprechen darf, 
mitgeteilt.  

(2) Nachfolgende internationale IT-
Geschäftsprozesse kommen als Grundlage 
für die Situationsaufgabe in Betracht: 

a) Einführen oder Neupositionieren eines 
Geschäftsfeldes oder einer Produktli-
nie, 

b) Etablieren einer Marketingstrategie, 



  16 

c) Pflege strategisch wichtiger internatio-
naler Kunden und Partner, 

d) Durchführen von strategischen Allian-
zen und Fusionen, Bilden von Tochter-
gesellschaften, Durchführen von Aus-
gründungen oder Errichten dezentraler 
Standorte.  

§ 26 
Durchführung der Prüfung im Prüfungsteil  

„Strategisches Personalmanagement“ 
(1) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-

teilnehmerin soll im Prüfungsteil „Strategi-
sches Personalmanagement“ ein situations-
bezogenes Gespräch vorbereiten und führen. 
Das situationsbezogene Gespräch soll nicht 
länger als 60 Minuten dauern. Der Prüfungs-
teilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin erhält 
Gelegenheit, sich mindestens 30 Minuten 
längstens 60 Minuten vorzubereiten.  

(2) Für das situationsbezogene Gespräch 
wählt der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungs-
teilnehmerin einen der folgenden Anwen-
dungsfälle aus: 

a) Einführen oder Neupositionieren eines 
Geschäftsfeldes oder einer Produktlinie 
am Markt, 

b) Etablieren einer neuen Marketingstra-
tegie, 

c) Erschließen neuer regionaler Märkte, 
d) Neuorganisation eines Betriebes oder 

eines Kundenbetriebes, 
e) Durchführen von strategischen Allian-

zen und Fusionen, Bilden von Tochter-
gesellschaften, Durchführen von Aus-
gründungen oder Errichten dezentraler 
Standorte. 

(3) Das situationsbezogene Gespräch 
soll die nachfolgenden Qualifikationsschwer-
punkte berücksichtigen: 
1. im Qualifikationsschwerpunkt „Strategi-

sche Personalplanung“ soll der Prüfungs-
teilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin 
nachweisen, dass er/sie entsprechend der 
prognostizierten Geschäftsentwicklung ei-
ne Personalplanung für einen Geschäfts-
bereich vornehmen kann. In diesem Rah-
men können geprüft werden: 
a) Planen der strategischen Arbeitsorga-

nisation, einschließlich Outsourcen von 
Aufgaben, Einsetzen von eigenem Per-
sonal, freien Mitarbeitern und Fremd-
firmen, Übergeben von Aufgaben an 

Kooperationspartner, 
b) Ermitteln des mittelfristig benötigten 

qualitativen und quantitativen Perso-
nalbedarfs unter Berücksichtigung von 
technischen und organisatorischen 
Veränderungen, Vorgeben von Stellen-
plänen, Planen von Personalaufbau- 
und Abbauprozessen,  

c) Entwickeln von Strategien zur Deckung 
des Personalbedarfs, insbesondere zur 
Ausschöpfung der internen Potentiale 
sowie unter Berücksichtigung nationaler 
und internationalen Arbeitsmarktent-
wicklungen; 

2. im Qualifikationsschwerpunkt „Personal-
führung“ soll der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass 
er/sie Fach- und Führungskräfte führen, 
Organisationseinheiten und große Teams 
aufbauen, koordinieren, motivieren, führen 
und weiter entwickeln sowie die Arbeits-
bedingungen der Mitarbeiter gestalten 
kann. In diesem Rahmen können geprüft 
werden: 
a) Durchführen von personellen Auf- und 

Abbau von Organisationseinheiten so-
wie Koordinieren, Motivieren und Füh-
ren der Mitarbeiter, einschließlich der 
Mitarbeiter in räumlich getrennt arbei-
tenden und international zusammenge-
setzten Teams, 

b) Beurteilen und Anwenden von Füh-
rungssystemen zum Führen von unter-
stellten Fach- und Führungskräften, 
einschließlich Zielvereinbarungen, An-
wenden von Beurteilungssystemen so-
wie Einsetzen von Reportingsystemen 
und Evaluationsinstrumenten, 

c)  Entwickeln von Maßnahmen zur Bin-
dung und Motivation von Mitarbeitern, 
insbesondere zur Karriereentwicklung, 
zur Übertragung von Handlungs- und 
Entscheidungsfreiheiten, zur Arbeits-
zeitgestaltung, zu Vergütungs- und So-
zialleistungssystemen,  

d) Entwickeln von Lösungsstrategien beim 
Umgang mit betrieblichen oder projekt-
bezogenen, sozialen oder kulturellen 
Konflikten; 

3. im Qualifikationsschwerpunkt „Personal-
entwicklung und Qualifizierung“ soll der 
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilneh-
merin nachweisen, dass er/sie Personal-
entwicklungsstrategien gestalten kann. In 
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diesem Rahmen können geprüft werden: 
a) Einsetzen von Instrumenten zur Analy-

se und Bewertung von Kompetenzpo-
tenzialen, 

b) Entwickeln von Qualifizierungskonzep-
ten zur Personalentwicklung, ein-
schließlich Bildungs- und Personal-
transfer im In- und Ausland, arbeits-
platzgebundene und bildungsträgerge-
stützte Aus- und Fortbildung, 

c) Einsetzen unterschiedlicher Bildungs-
systeme für unterschiedliche Zielgrup-
pen und den spezifischen betrieblichen 
Bedarf,  

d) Realisieren von Konzepten zum Wis-
sensmanagement (Knowledge-
Management). 

Abschnitt 2 
Geprüfter Informatiker/Geprüfte Infor-
matikerin (Certified IT Technical Engi-

neer) 

§ 27 
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 

Abschlusses 
(1) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der 

Qualifikation zum Geprüften Informatiker/ zur 
Geprüften Informatikerin (Certified IT Techni-
cal Engineer) und damit die Befähigung:  

1. die IT-Geschäftsfelder eines Unter-
nehmens dauerhaft am Markt strate-
gisch zu positionieren und entspre-
chend weiterzuentwickeln, 

2. strategische Allianzen und Partner-
schaften zu schließen, in den Hand-
lungsfeldern Technologie und Entwick-
lung strategische Entscheidungen zu 
treffen, 

3. strategische Personalmaßnahmen zu 
entwickeln und zu entscheiden sowie 
Führungskräfte zu führen. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilneh-
merin folgende Prozesse verantwortlich fest-
legen und koordinieren kann: 

a) Entwickeln von Unternehmensstrate-
gien für die Produktentwicklung auf Ba-
sis aktueller technologischer Entwick-
lungen, Marktbedingungen, eigener Vi-
sionen und existierender Rahmenbe-
dingungen, 

b) Koordinieren des technologischen Be-

reichs auf strategischer Ebene im Hin-
blick auf die Wettbewerbsfähigkeit ei-
nes Unternehmens, 

c) Präsentieren von Technologieanalysen 
und Entwicklungsplänen innerhalb des 
Unternehmens sowie Einleitung von 
entsprechenden Aktivitäten zu den Um-
setzungsstrategien, 

d) Verhandeln und Verantworten von 
Budgets innerhalb des eigenen Unter-
nehmens für Entwicklungspläne sowie 
Verhandeln von Verträgen mit Koopera-
tionspartnern, 

e) Bilden von Entwicklungsteams, Verein-
baren von entsprechenden Zielen, 
Wahrnehmen von Mitarbeiterführungs-
aufgaben im Rahmen der strategischen 
Verantwortung, 

f) Transparentes Darstellen der Entwick-
lungsprozesse für alle im eigenen Un-
ternehmen Beteiligten, 

g) Entwickeln von langfristigen Qualitäts-
sicherungskonzepten, bezogen auf den 
eigenen Verantwortungsbereich und 
deren Umsetzung auf allen Unterneh-
mensebenen, 

h) Bilden von strategischen Partnerschaf-
ten mit Unternehmen des Marktes für 
Technologie- und Entwicklungsprozes-
se, um Risiken zu minimieren und 
Chancen zu erhöhen, 

i) Führen von Mitarbeitern gemäß der 
quantitativen und qualitativen Zielvor-
gaben und Zielerreichung, Bestimmen 
von Meilensteinen für Entwicklungspro-
jekte, 

k) Entwickeln und Fördern von Sensibilität 
gegenüber fremden Kulturen, 

l) Entwickeln und Pflegen fremdsprachli-
cher Kommunikation im eigenen Unter-
nehmen. 

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung 
führt zum anerkannten Abschluss Geprüfter 
Informatiker/ Geprüfte Informatikerin (Certi-
fied IT Technical Engineer). 

§ 28 
Prüfungsinhalte im Prüfungsteil „Strategi-

sche Prozesse“ (Informatiker) 
Durch die Ausarbeitung und das Fachge-
spräch gemäß § 24 soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist, strategische Un-
ternehmensentscheidungen unter Einhaltung 
von Ziel- und Zeitvorgaben vorzubereiten und 
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zu treffen:  
 

a) Ausarbeiten von Ideen für neue Tech-
nologien zur Integration in das Portfolio 
(Gesamtbestand) des eigenen Unter-
nehmens, 

b) Konzipieren von technologischen Ana-
lysen, 

c) Planen von Umsetzungskonzepten ein-
schließlich von Qualitätssicherungsakti-
vitäten in bezug auf die formulierten 
technologischen und wirtschaftlichen 
Vorgaben, 

d) Erläutern der vorgeschlagenen, einzu-
setzenden Methoden und Verfahren, 

e) analytisches Bewerten der dargestell-
ten Lösungsvorschläge. 

Abschnitt 3 
Geprüfter Wirtschaftsinformatiker/Ge-

prüfte Wirtschaftsinformatikerin  
(Certified IT Business Engineer) 

§ 29 
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 

Abschlusses 
(1) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der 

Qualifikation zum Geprüften Wirtschaftsin-
formatiker/ zur Geprüften Wirtschaftsinforma-
tikerin (Certified IT Business Engineer) und 
damit die Befähigung:  

1. die IT-Geschäftsfelder eines Unter-
nehmens dauerhaft am Markt strate-
gisch zu positionieren und entspre-
chend weiterzuentwickeln,  

2. strategische Allianzen und Partner-
schaften zu schließen, in den Hand-
lungsfeldern Marketing, Vertrieb, Fi-
nanzwesen und Controlling sowie Bera-
tung strategische Entscheidungen zu 
treffen,  

3. strategische Personalmaßnahmen zu 
entwickeln und zu entscheiden sowie 
Führungskräfte zu führen. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilneh-
merin folgende Prozesse verantwortlich fest-
legen und koordinieren kann: 

a) Entwickeln von Ideen und Strategien für 
geschäftliche Unternehmensentwick-
lung im jeweiligen Marktsegment auf 
der Basis aktueller geschäfts- und 
branchenpolitischer Entwicklungen, ei-
gener Visionen und existierender Rah-

menbedingungen, 
b) Koordinieren des geschäftlichen Be-

reichs auf strategischer Ebene im Hin-
blick auf die Wettbewerbsfähigkeit ei-
nes Unternehmens, 

c) Präsentieren von Marktanalysen und 
Vertriebsstrategien innerhalb des Un-
ternehmens sowie Einleiten von ent-
sprechenden Aktivitäten zu den Ver-
triebsstrategien, 

d) Verhandeln und Verantworten von 
Budgets innerhalb des eigenen Unter-
nehmens für Marketing- und Vertriebs-
aktivitäten sowie Verhandeln von Ver-
trägen mit Kooperationspartnern, 

e) Bilden von gegebenenfalls internationa-
len Teams für die Bereiche Marketing- 
und Vertrieb sowie Finanzwesen und 
Controlling, Vereinbaren von entspre-
chenden Zielen, Wahrnehmen von Mit-
arbeiterführungsaufgaben im Rahmen 
der strategischen Verantwortung, 

f) Transparente Darstellung der Marke-
ting- und Vertriebsprozesse für alle im 
eigenen Unternehmen Beteiligten, 

g) Entwickeln von langfristigen Qualitäts-
sicherungskonzepten bezogen auf den 
eigenen Verantwortungsbereich und 
deren Umsetzung auf allen Unterneh-
mensebenen, 

h) Bilden von strategischen Allianzen und 
Partnerschaften mit Unternehmen des 
Marktes für Marketing-, Vertriebs- und 
Beratungsprozesse, um Risiken zu mi-
nimieren und Chancen zu erhöhen, 

i) Führen von Mitarbeitern, gemäß der 
quantitativen und qualitativen Zielvor-
gaben und der Zielerreichung; die Vor-
gabe der Gebiete, Quoten und Ver-
triebsaktivitäten für das Geschäftsjahr 
und für die Quartale, 

k) Entwickeln und Fördern von Sensibilität 
gegenüber fremden Kulturen, 

l) Entwickeln und Pflegen fremdsprachli-
cher Kommunikation im eigenen Unter-
nehmen. 

(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung 
führt zum anerkannten Abschluss Geprüfter 
Wirtschaftsinformatiker/Geprüfte Wirtschafts-
informatikerin (Certified IT Business Engi-
neer). 

§ 30 
Prüfungsinhalte im Prüfungsteil  



  19 

„Strategische Prozesse“  
(Wirtschaftsinformatiker) 

Durch die Ausarbeitung und das Fachge-
spräch gemäß § 24 soll der Prüfungsteilneh-
mer/die Prüfungsteilnehmerin  nachweisen, 
dass er/sie in der Lage ist, strategische Un-
ternehmensentscheidungen unter Einhaltung 
von Ziel- und Zeitvorgaben vorzubereiten und 
zu treffen:  

a) Ausarbeiten von Ideen und Strategien 
für die geschäftliche Entwicklung des 
eigenen Unternehmens, 

b) Planen und Realisieren von Umset-
zungskonzepten inklusive der Siche-
rung der notwendigen Qualitätsstan-
dards in bezug auf die formulierten 
marktorientierten und wirtschaftlichen 
Vorgaben, 

c) Erläutern der vorgeschlagenen, einzu-
setzenden Methoden und Verfahren, 

d) Darstellen der Ergebnisse von Markt-
analysen und Marketingstrategien, 

e) analytisches Reflektieren der darge-
stellten Lösungsvorschläge. 

Abschnitt 4 
Bewertung der Prüfungsteile und Be-

stehen der Prüfung 

§ 31 
Bestehen der Prüfung 

(1) Die Prüfungsteile gemäß § 23 sind 
einzeln zu bewerten. 

(2) Aus dem arithmetischen Mittel der 
Punktebewertungen der drei Prüfungsteile 
wird eine Gesamtnote gebildet. Dabei hat der 
Prüfungsteil „Strategische Prozesse“ das 
doppelte Gewicht gegenüber den beiden an-
deren Prüfungsteilen. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn in al-
len Prüfungsteilen mindestens ausreichende 
Leistungen erreicht wurden. 

(4) Über das Bestehen der Prüfung ist ein 
Zeugnis gemäß der Anlage 3 und ein Zeug-
nis gemäß der Anlage 4 auszustellen. Im Fall 
der Freistellung gemäß § 32 sind Ort und 
Datum der anderweitig abgelegten Prüfung 
und die Bezeichnung des Prüfungsgremiums 
anzugeben.  

Teil 4 
Gemeinsame Vorschriften, Über-

gangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 32 

Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 
Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteil-

nehmerin kann auf Antrag von der Prüfung in 
einzelnen Prüfungsleistungen von der zu-
ständigen Stelle befreit werden, wenn er/sie 
in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung 
vor einer zuständigen Stelle, einer öffentli-
chen oder staatlich anerkannten Bildungsein-
richtung oder vor einem staatlichen Prü-
fungsausschuss eine Prüfung bestanden hat, 
die den Anforderungen dieser Prüfungsleis-
tung entspricht. Eine vollständige Freistellung 
ist nicht zulässig. 

§ 33 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Prüfungsteile, die nicht bestanden 
sind, können zwei Mal wiederholt werden. 
Der Antrag auf Wiederholung der Prüfung ist 
innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom 
Tage der Beendigung der nicht bestandenen 
Prüfung an, zu stellen. 

(2) Mit dem Antrag auf Wiederholung der 
Prüfung in einzelnen Prüfungsteilen wird der 
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin 
von einzelnen Prüfungsleistungen befreit, 
wenn er/sie darin in einer vorangegangenen 
Prüfung mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht hat. Der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin kann beantragen, auch 
bestandene Prüfungsleistungen zu wiederho-
len. In diesem Fall wird das letzte Ergebnis 
für das Bestehen berücksichtigt. 

§ 34 
Übergangsvorschriften 

Begonnene Prüfungsverfahren können bis 
zum 31. März 2005 nach den bisherigen Vor-
schriften zu Ende geführt werden. Die zu-
ständige Stelle kann auf Antrag des Prü-
fungsteilnehmers/der Prüfungsteilnehmerin 
die Wiederholungsprüfung auch gemäß die-
ser Verordnung durchführen; § 33 Abs. 2 
findet in diesem Fall keine Anwendung. Im 
Übrigen kann bei der Anmeldung zur Prüfung 
bis zum Ablauf des 30. April 2003 die An-
wendung der bisherigen Vorschriften bean-
tragt werden.  

§ 35 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Diese Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Verordnung über die Prüfung zum anerkann-
ten Abschluss Geprüfter Wirtschaftsinforma-
tiker/Geprüfte Wirtschaftsinformatikerin vom 
20. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1502) sowie 
die einschlägigen Rechtsvorschriften der zu-
ständigen Stellen, insbesondere über die der 
Prüfungen Informationsorganisator, IT-
Prozess-Manager, Organisationsprogram-
mierer, Anwendungsprogrammierer, 
Betriebsinformatiker, Mathematisch-
technischer Assistent, Mathematisch-
technischer Informatiker, Netzwerk-Manager 
IHK für heterogene Netzwerktechnik und 
Kommunikation, Programmierer, Software-
entwickler, IT-Fachwirt und Informatikassis-
ent außer Kraft.  t 

Bonn, den 3. Mai 2002 
 
Die Bundesministerin für  
Bildung und Forschung 
 
E. Bulmahn 



 

Anlage 1 
(zu § 20 Abs. 5) 

 
 
 Muster 
 
 

........................................................................................................................ 
 (Bezeichnung der zuständigen Stelle) 

 Zeugnis 
 über die  
 Prüfung zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter ................................... / Geprüfte ................................   

Herr/ Frau............................................................................................ 

geboren am ............................... in ..................................................... 

hat am ...................................... die Prüfung zum anerkannten Abschluss 

Geprüfter .............  / Geprüfte ....................  
gemäß der Verordnung über die berufliche Fortbildung im Bereich der Informations- 

und Telekommunikationstechnik (IT-Fortbildungsverordnung) vom 3. Mai 2002 
(BGBl. I S. 1547), geändert durch die Verordnung vom 29. Juli 2002, (BGBl. I S. 2904),  

bestanden. 

Datum  

Unterschrift(en)..................................... 
(Siegel der zuständigen Stelle) 



 

 Muster Anlage 2 
(zu § 20 Abs. 5) 

........................................................................................................................ 
 (Bezeichnung der zuständigen Stelle) 

 Zeugnis 
 über die Prüfung zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter ...................................................  / Geprüfte ...............................................   

Herr/ Frau......................................................................................................................................... 

geboren am.................................................... in ............................................................................. 

hat am ........................................................... die Prüfung zum anerkannten Abschluss 

Geprüfter ........................... / Geprüfte ........................   
gemäß der Verordnung über die berufliche Fortbildung im Bereich der Informations- und Telekommunikati-
onstechnik (IT-Fortbildungsverordnung) vom 3. Mai 2002 (BGBl. I S. 1547), geändert durch die Verordnung 
 vom 29. Juli 2002, (BGBl. I S. 2904), mit folgenden Ergebnissen bestanden: 

  Punkte1 Note  
I. Betriebliche IT-Prozesse 

 Themenstellung:...........................................................................  .........  
II. Profilspezifische IT-Fachaufgaben  .........  

1. Situationsaufgabe 1 
Themenstellung  ..................................................................................  .........   

2. Situationsaufgabe 2 
Themenstellung  ..................................................................................  .........   

3. Situationsaufgabe 3 
Themenstellung  ..................................................................................  .........   

III. Mitarbeiterführung und Personalmanagement  .........  
1. Situationsaufgabe1 

Themenstellung  ..................................................................................  .........   
2. Situationsaufgabe 2 

Themenstellung  ..................................................................................  .........   
3. Praktische Demonstration 

Anwendungsfall  ..................................................................................  .........   

IV. Gesamtnote ........ .........  

 

(Im Falle des § 31: „Der Prüfungsteilnehmer/ die Prüfungsteilnehmerin wurde gemäß § 32 im Hinblick auf die am ................................. 
in .....................................................................  vor .....................  
abgelegte Prüfung in dem Prüfungsteil/Prüfungsbereich ............ freigestellt*). 

Datum............................................................................  

Unterschrift(en) .............................................................  
(Siegel der zuständigen Stelle) 

_______________  
1 Den Bewertungen lag folgender Punkteschlüssel zugrunde: ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................. 

2 Die Gesamtnote wird aus dem arithmetischen Mittel der Punktebewertungen der drei Prüfungsteile gebildet. Dabei hat der Prü-
fungsteil „Betriebliche IT-Prozesse“ das doppelte Gewicht gegenüber den beiden anderen Prüfungsteilen. 



 

Anlage 3 
(zu § 31 Abs. 4) 
 
 Muster 
 
 

........................................................................................................................ 
 (Bezeichnung der zuständigen Stelle) 

 Zeugnis 
 über die  
 Prüfung zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter ................................... / Geprüfte ................................   

Herr/ Frau............................................................................................  

geboren am ............................... in .....................................................  

hat am ...................................... die Prüfung zum anerkannten Abschluss 

Geprüfter .............  / Geprüfte ....................  

Datum................................................... 

Unterschrift(en)..................................... 
(Siegel der zuständigen Stelle) 

gemäß der Verordnung über die berufliche Fortbildung im Bereich der Informations- 
und Telekommunikationstechnik (IT-Fortbildungsverordnung) vom 3. Mai 2002 

(BGBl. I S. 1547), geändert durch die Verordnung vom 29. Juli 2002, (BGBl. I S. 2904),  
bestanden. 



  

 Muster Anlage 4 
(zu § 31 Abs. 4) 

........................................................................................................................ 
 (Bezeichnung der zuständigen Stelle) 

 Zeugnis 
 über die Prüfung zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter ...................................................  / Geprüfte ...............................................   

Herr/ Frau......................................................................................................................................... 

geboren am.................................................... in ............................................................................. 

hat am ........................................................... die Prüfung zum anerkannten Abschluss 

Geprüfter ........................... / Geprüfte ........................   
gemäß der Verordnung über die berufliche Fortbildung im Bereich der Informations- und Telekommunikati-
onstechnik (IT-Fortbildungsverordnung) vom 3. Mai 2002 (BGBl. I S. 1547), geändert durch die Verordnung  
vom 29. Juli 2002, (BGBl. I S. 2904), mit folgenden Ergebnissen bestanden: 

 

  Punkte1 Note  
I. Strategische Prozesse 
 Themenstellung: ...............................................................................  ........ .........  

II. Projekt- und Geschäftsbeziehungen 
 Themenstellung: ..............................................................................  ........ .........  

III. Strategisches Personalmanagement 
 Themenstellung situationsbezogenes Fachgespräch: ..........................  ........ .........  
 

 
 

IV. Gesamtnote 2 ........ .........  

(Im Fall des § 31: „Der Prüfungsteilnehmer/ die Prüfungsteilnehmerin wurde gemäß § 32 im Hinblick auf die am ................................... 
in .....................................................................  vor .....................  
abgelegte Prüfung in dem Prüfungsteil/Prüfungsbereich ............ freigestellt*). 

 

 

Datum............................................................................  

Unterschrift(en) .............................................................  
(Siegel der zuständigen Stelle) 

_______________  
1 Den Bewertungen lag folgender Punkteschlüssel zugrunde: ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................. 

2 Die Gesamtnote wird aus dem arithmetischen Mittel der Punktebewertungen der drei Prüfungsteile gebildet. Dabei hat der Prü-
fungsteil „Strategische Prozesse“ das doppelte Gewicht gegenüber den beiden anderen Prüfungsteilen. 
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